
Beschl.-Nr. 17 
STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Plenums vom 24.10.2014 

Betreff: Anpassung der Fahrpreise zum 01.01.2015 

Referent: Werkleiter Armin Bardelle 

Von den 45 Mitgliedern waren 34 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

beschlossen (s. Einzelabslimmung):
mit gegen Stimmen 

1. 	 Dem Dringlichkeitsantrag Nr. 85 der LM-Fraktion, die Erhöhung der allgemeinen 
Tarife für Wasser bzw. die Anpassung der Fahrpreise im öffentlichen Teil des 
Plenums zu behandeln, wird zugestimmt. . 

38: 0 

2. 	 Mündlicher Antrag von Herrn Stadtrat Zellner: 
Hunde haben ein Beförderungsentgelt in Höhe des Kinderpreises zu zahlen: 

. 6: 28 

3. 	 Mündlicher Antrag von Frau Stadträtin Prof. Dr. Goderbauer-Marchner: 
Die Preise für Schülermonats- und -wochenkarten bleiben unverändert. 

21: 	13 

4. 	 Der Erhöhung der Beförderungsentgelte gemäß beiliegendem Tarifblatt zum 
01 .01 .2015 wird zugestimmt. 

28: 6 

Landshut, den 24.10.2014 
STADT LANDSHUT 

Hans Rampf 
Oberbürgermeister 



BUS- FAHRPREISE 
der Stadtwerke Landshut 

Tarif 	 Fahrscheinart 

1. 	 KURZSTRECKE 
a) 	 Erwachsene 

b) 	 Kinder, Schüler 

2. 	 EINZELFAHRKARTEN 
a) Erwachsene 

Sozia Ita rif 

b) Kinder, Schüler 
Sozialtarif 

3. 	 TAGESKARTEN 
a) Erwachsene 

.Sozialtarif 

b ) Kinder, Schüler 
Sozialtarif 

c) Partner (2 Erwachsene, 4 Kinder bis 14 Jahre) 

4. 	 WOCHENKARTEN 
a) 	 Erwachsene 

b) 	 Kinder, Schüler 

5. 	 MONATSKARTEN 
a) Erwachsene 

b) Kinder, Schüler 

c) Senioren (ab 60 Jahre mit Unterschrift, nicht übertragbar) 

6. 	 JAHRESKARTEN 
a) 	 Erwachsene 
b) 	 Halbjahreskarte Erwachsene 

c) . Jobticket (nicht übertragbar) 

7. 	 ABENDLINIE-KARTEN 
a) 	 Abendkarte 

b) 	 Abendkarte Einzelfahrt 

c) 	 Gruppe Abend (für bis zu 5 Personen mit Unterschrift) 

8. 	 KOOPERATIONSKARTEN 
Im Rahmen der Kooperation zwischen Stadt und Landkreis Landshut. Gilt nur in 
Verbindung mit einem gültigen Fahrschein eines beteiligten Verkehrsunternehmens aus 
dem Landkreis. 

a) 	 Einzel-Kooperation 
b) 	 Wochenkarte Erwachsene Kooperation 

c) 	 Wochenkarte Schüler Kooperation 

d) 	 Monatskarte Erwachsene Kooperation 

e) 	 Monatskarte Schüler, Studenten und Auszubildende Kooperation 

Nur für Schüler ohne Anspruch auf Kostenfreiheit des SChulweges 

9. 	 KINDERWAGEN, GEPÄCK, HUNDE 

10. SONSTIGE GEBÜHREN 
Erhöhtes Beförderungsentgelt 
gem. § 9 der Allgemeinen Beförderungsbedingungen 

- bei Entrichtung der Gebühr im Fahrzeug 

- bei Einzug über die Verwaltung, einschI. 5,00 EUR Verwaltungskostenzuschlag 
- bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 9 Abs. 1, Nr. 2 der Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen . 

Preis EUR 
ab 01.01.2015 

1,10 
0,80 

1,80 
1,20 
1,10 
0,60 

3,80 
2,50 
2,10 
1,30 
5,90 

14,00 
8,50 

42,00 
28,50 
35,00 

415,00 
220,00 
347,00 

3,60 
2,30 
9,50 

0,80 
4,10 
2,80 

12,00 
9,20 

FREI 

40,00 

45,00 

7,00 



Bemerkungen zu: 

Sozialtarif: 

1) 

1b) 2b) 3b) 4b) Sb) 

2a) 2b) 8a) 

3) 


3c) 


4a) b), 5a) b), 6a) b) 


5) 

Sc) 

6) 

6a) b) 

6c) 

7) 

7c) 

8b) c) d) e) 

Nur in Verbindung mit dem Sozialpass der Stadt Landshut. 

AlS KurzstrecKe gilt Jede t-ahrt bis zur ~ . Haltestelle, gezahlt InKI. der 
Einstiegshaltestelle. Umsteigen in weiterführender Richtung auf den nächsten 
Anschlussbus ist gestattet. Nach Fahrtunterbrechung und bei Rückfahrt ist ein 
neuer Fahrschein erforderlich. 

"'-Inaer von 0 - 1"+ Janre, :::>cnUler, :::>woenren uno AUsZUOlioenae ao 1:> Janre ~Im 
Sinne des § 45a, Abs. 1 des PBefG) gegen Schulausweis bzw. 
Immatrikulationsbescheinigung. Bis zu 3 Kinder bis zum Alter von 5 Jahren in 
Begleitung von Erwachsenen (Begleitperson über 15 Jahre) werden kostenlos 
befördert. 

Gültigkeit für maximal 90 Minuten ab Entwertung . Umsteigen in jede Richtung 
möglich. 

Fahrtenzahl unbegrenzt. 

Die Partner-Tageskarte gilt für 2 Erwachsene mit bis zu 4 Kindern bis zum Alter 
von 14 Jahren. 

Übertragbar auf beliebige Personen (ausgenommen Schulwegkosten-fr~iheit). 
Fahrtenzahl unbegrenzt. 

Gültig immer nur ab 1. des Monats. Gültig bis 5. des darauffolgenden Monats 
(K~renzzeit) . 

Die Seniorenkarte gilt für Senioren ab 60 Jahren und nicht in der Zeit von Mo-Fr 
6 .00 - 8 .00 Uhr. Zur Fahrt ist ein amtlicher Lichtbildausweis mitzuführen. Das 
Namensfeld ist zwinoend auszufüllen. Nicht übertraobar. 

Nur im Vorverkauf. Gültig immer nur ab 1. des Monats . 

Ab Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag (Betriebsende) gültig für zwei Erwachsene und 
bis zu 4 Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. 

Abgabe nur an Arbeitgeber, Mindestabnahme 5 Stück. 

Nur gültig und erhältlich in den Abendlinien 101 - 110 . 

Nur gültig in den Abendlinien am Entwertungstag bis Betriebsende für bis zu 5 
Personen. Fahrtenzahl unbegrenzt. Unterschrift zwingend erforderlich. 

Fahrtenzahl unbegrenzt. 

Hinweis zur Abendlinie: Zeitkarten (Tages-, Wochen-, Monats-, Halbjahres-, Jahreskarten und Jobticket) 
berechtigen auch zur Nutzung der Abendlinie. 


